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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen haben am 

28. April 2020 unter der Nr. 1766/J-NR/2020 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Elterliches Kontaktrecht während der Corona-Krise“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zur Frage 1: 

• Gibt es einen internen Erlass in der Justiz, wie mit elterlichen Besuchs- und 

Kontaktregelungen während der Corona-Krise umzugehen ist? 

a. Wenn ja, von wann stammt der Erlass? 

b. Wenn ja, was beinhaltet der Erlass? (Um Übermittlung des Erlasses mit der 

Anfragebeantwortung wird ersucht.) 

c. Wenn nein, weshalb nicht? 

Es gibt keinen Erlass des Bundesministeriums für Justiz oder anderer Dienststellen der 

Justiz, wie mit elterlichen Kontaktregelungen während der COVID-19-Pandemie umzugehen 

sei, weil dies eine Frage ist, die von der unabhängigen Rechtsprechung zu beurteilen ist und 

das Bundesministerium für Justiz der Rechtsprechung hier keine Vorgaben machen kann.  
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Zur Frage 2: 

• In welcher sonstigen Form und wann wurden die Richterinnen und Richter über die 

Auswirkungen der Covid-Pandemie auf Besuchs- und Kontaktregelungen informiert? 

a. Wenn ja, von wann stammt diese Information? 

b. Wenn ja, was beinhaltet diese Information? (Um Übermittlung der Information mit 

der Anfragebeantwortung wird ersucht.) 

c. Wenn nein, weshalb nicht? 

Das Bundesministerium für Justiz hat – jeweils in Absprache mit dem Bundesministerium 

für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, das die Verordnungen gemäß § 2 

Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes (BGBl II Nr. 98/2020 und BGBl. II Nr. 197/2020) 

erlassen hat – eine umfassende Information zum Thema „COVID-19 und die Folgen für 

familienrechtliche Angelegenheiten und den Gerichtsbetrieb“ erstellt, diese erstmals am 

24.3.2020, also zwei Tage nach Inkrafttreten des 1. COVID-19-JuBG den in 

familienrechtlichen Angelegenheiten tätigen Rechtsprechungsorganen übermittelt und im 

Intranet der Justiz veröffentlicht, und diese Info aufgrund des 4. COVID-19-Gesetzes sowie 

des 8. COVID-19-Gesetzes aktualisiert und abermals den Gerichten zur Verfügung gestellt. 

Die Aktualisierungen wurden am 6.4.2020, also einen Tag nach dem Inkrafttreten des 4. 

COVID-19-Gesetzes, bzw. am 6.5.2020, also am Tag des Inkrafttretens des 8. COVID-19-

Gesetzes, vorgenommen und am 8.4.2020 bzw. am 11.5.2020 an die Gerichte versandt und 

im Intranet (sowie nunmehr auch auf www.justiz.gv.at/corona) veröffentlicht. 

Die Information vom 24. März 2020 sowie – aufgrund unveränderter Rechtslage – ebenso 

jene vom 6. April 2020 enthielten zum gegenständlichen Thema folgenden Text (unter 

Wahrung der Unabhängigkeit der Rechtsprechung): 
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In der Information vom 6. Mai 2020 wurde der Text aufgrund der geänderten Rechtslage 

aktualisiert (die Änderungen sind farblich hervorgehoben), er lautet (Stand 11. Mai 2020) 

wie folgt: 

3 von 51824/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

4 von 5 

  

4 von 5 1824/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

5 von 5 

 

Zur Frage 3: 

• Basierend auf dem Beschluss im Fall des oben zitierten Wien er Arztes fürchten in der 

jetzigen Situation viele geschiedene Eltern um das Besuchsrecht zu ihren Kindern. 

Welche konkreten Maßnahmen werden bzw wurden vom Ministerium wann gesetzt, 

um eine angemessene Lösung zu bewirken, die die Rechte der betroffenen Eltern 

berücksichtigt? 

Ich verweise auf die Beantwortung zu Frage 2. Aus Sicht des Bundesministeriums für Justiz 

sind weitere Maßnahmen zur Wahrung der Rechte der Eltern derzeit nicht notwendig. 

 

Dr.in Alma Zadić, LL.M. 
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